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Dok.-Nr. 17

[bookmark: _Hlk145941532]Plan zur Aufrechterhaltung der Gemeindetätigkeiten: Energiemangellage
[image: Une image contenant noir, obscurité

Description générée automatiquement]ABWASSERAUFBEREITUNGDieses Merkblatt ist als Hilfe für die Erstellung eines Plans zur Aufrechterhaltung der Gemeindetätigkeiten zu verstehen. Es dient keineswegs als vollständiges Vorbereitungsdokument für die Gemeinde, die sich dieses Vorgehen aneignen und an ihre Situation anpassen muss. Dies sollte in Abstimmung mit ihrem Führungsstab geschehen, der die Anlaufstelle für alle Krisensituationen bleibt.
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Fortsetzung des Dokuments:Dok.-Nr. 17

ABWASSERAUFBEREITUNG
[bookmark: OLE_LINK1]Kontext
Dieser Themenbereich befasst sich mit allen Aspekten der Abwasseraufbereitung. Auch wenn die Gemeinde nur für die Anlagen verantwortlich ist, die ihr gehören oder die sie selbst betreibt, liegt es in ihrem eigenen Interesse, dass alle Teile der Wasserversorgungskette im Falle eines Netzausfalls funktionieren.
[image: Une image contenant noir, obscurité

Description générée automatiquement]Im Bereich der Abfall- und Abwasserbehandlung sind die kommunalen Zuständigkeiten durch das kantonale Recht eindeutig festgelegt, insbesondere durch Art. 6 lit. e des Gemeindegesetzes (GemG), Art. 39 des kantonalen Gesetzes über den Umweltschutz und Art. 5 sowie 22 bis 28 des kantonalen Gewässerschutzgesetzes.
Die Gemeinden können die Aufgabe der Abwasseraufbereitung an einen externen Dienstleister delegieren, aber selbst im Falle einer gültigen Delegation (also mit einem Vertrag, in dem die von jeder Partei erwarteten Leistungen einschliesslich der Folgen bei Mängeln klar aufgeführt sind) ist die öffentliche Hand nicht automatisch von allen Verantwortlichkeiten befreit, namentlich nicht von Schäden, die Dritte im Rahmen der Tätigkeit des Beauftragten erleiden! Insbesondere muss die Abwasserentsorgung so funktionieren, dass es nicht zu einem Überlaufen der Abwasserleitung auf Grundstücke oder sogar in Gebäude kommt.
Abwasseraufbereitung
Im Bereich der Abwasseraufbereitung gibt es zahlreiche Abhängigkeiten von der Stromversorgung (Abwasserpumpstationen, kommunale Abwasserkanäle, Leitungen von Abwasserverbänden, Regenrückhaltebecken, Kläranlagen etc.). Unabhängig von den eingesetzten Technologien muss sichergestellt werden, dass die Kanalisation (einschliesslich Pumpen, Hebeanlagen etc.) sowie die Abwasserbehandlung auch bei einem längeren Ausfall der Stromversorgung noch so funktionieren, dass die Hygiene gewährleistet ist. Bei kurzfristigen Netzausfällen muss sichergestellt sein, dass eine reduzierte Abwasserreinigung gewährleistet ist. Die Vorbereitungen sollten im Voraus getroffen und die Funktionstüchtigkeit regelmässig überprüft werden.
Im Falle einer Stromknappheit und wenn der Stromverbrauch reduziert werden muss, haben die Verantwortlichen der Kläranlage (ARA) oder sogar die Gemeindeexekutive nicht die Befugnis, die Reinigungsqualität der Anlagen zu reduzieren oder auszusetzen. Die Anforderungen des Gewässerschutzes können nur auf Beschluss der kantonalen Behörde oder des Bundesrates ausgesetzt oder reduziert werden!Die Abwasserreinigungsanlagen sind darauf vorbereitet, im Falle eines Strommangels im Notbetrieb zu arbeiten.
Falls nicht -> Mindestvorbereitung anhand der untenstehenden Empfehlungen erstellen.

Wie sieht es konkret aus? Welche Mindestmassnahmen sind zu ergreifen?




Da diese Thematik sehr technisch ist, übersteigt sie oft die Kompetenzen der Exekutive oder gar des Gemeindepersonals. Der erste Schritt ist daher, sich mit den Personen zusammen zu setzen, die sich mit dem Thema auskennen, in erster Linie mit der Leitung der ARA Dies geschieht unabhängig davon, ob diese Einheit von den kommunalen Diensten abhängig ist oder nicht. Eine Analyse des Vertrags zwischen der Gemeinde und der ARA (je nach Rechtsstatus der jeweiligen Gemeinde) kann in dieser Phase hilfreich sein (Rechte und Pflichten aller Beteiligten und Haftung bei Nichtbehandlung des Abwassers oder Überlauf der Kanalisation innerhalb oder ausserhalb des Gemeindegebiets). Eine zusätzliche Schwierigkeit ergibt sich auch aus dem häufig zu beobachtenden gemeindeübergreifenden Aspekt von ARAs. Eine Koordination zwischen den betroffenen Gemeinden und den leitenden / technischen Organen der ARA muss unbedingt im Vorfeld einer Krise erfolgen. Es müssen klare Prozesse festgelegt und von den betroffenen Exekutivorganen schriftlich bestätigt werden (bei einer Krise ist es offensichtlich zu spät, sich über die Verantwortlichkeiten jedes Einzelnen oder die einzusetzenden technischen Mittel einigen zu wollen).
Fortsetzung…: AbwasserauFbereitung
Da sich die Abwasserbehandlungssysteme von Gemeinde zu Gemeinde stark unterscheiden, gibt es keine allgemeingültige Checkliste, die von allen Gemeinden übernommen werden kann. Die folgenden Punkte können jedoch bei den Vorbereitungen behandelt werden:
· Abhängigkeit des Abwassersystems (Kanalisation) von der Stromversorgung prüfen:
· Eventuelle Notstromversorgung für Pumpen und Hebesysteme (Pumpen, archimedische Schrauben etc.) einrichten (+ Treibstoffversorgung sicherstellen -> siehe F-03);
· Verantwortliche Personen für den Notbetrieb von Sonderanlagen (ARA, Regenbecken) bestimmen und sicherstellen, dass sie im Krisenfall verfügbar (Familie etc.) und körperlich fit sind;
· Sicherstellen, dass das Kanalnetz funktioniert (regelmässige Reinigung und Kamerabefahrung gemäss den geltenden Normen);
· Regelmässige Überprüfung (mindestens einmal pro Jahr) der Notstromversorgung und der Treibstoffqualität;
· Mögliche alternative Massnahmen vorbereiten: Überlaufen, Pumpen in geschlossene Tanks etc.
· Überprüfen Sie, ob die Kläranlagen ohne Stromversorgung betrieben werden können:
· Einrichtung eines Inselbetriebs (eventuell Blockheizkraftwerk);
· Während der Abschaltung muss sichergestellt werden, dass das Abwasser kontrolliert in den Vorfluter abgeleitet wird;
· Einrichtung einer Notstromversorgung für alle wichtigen oder kritischen Abwasserreinigungsprozesse mit externen Notstromaggregaten oder über eine doppelte Versorgung durch ein anderes Notstromnetz (+ Sicherstellung der Treibstoffversorgung -> siehe F-03);
· Personen festlegen, die für den Notbetrieb der Abwasserreinigung verantwortlich sind, und sicherstellen, dass sie im Krisenfall verfügbar sind (Familie etc.) und körperlich fit sind;
· Regelmässige Überprüfung der Notstromversorgung und der Qualität des Treibstoffs;
· Vorbereitung von technischen und organisatorischen Massnahmen für eine rasche Behebung der Schäden und eine geordnete Wiederinbetriebnahme;
· Vorbereitung möglicher zusätzlicher Notfallmassnahmen (Entsorgung von unbehandeltem Abwasser), um Schäden an den Anlagen zu vermeiden.
· Information der Bevölkerung über Massnahmen zur Wassernutzung im Falle eines Stromausfalls:
· Orientieren Sie sich an Blatt F-06 für eine Mitteilung an alle Haushalte oder geben Sie diese Information über die üblichen Kanäle der Gemeinde weiter, z. B. über die Internetseite oder die Gemeindezeitung. Die Hauptbotschaften sollten sich auf die Wassereinsparungen konzentrieren, die die ARAs überlasten könnten (weniger und kürzere Duschen, minimaler Wasserverbrauch für Geschirrspülen, Waschen etc.).
· Falls das Abwassersystem nicht direkt von der Gemeinde bewirtschaftet wird, nehmen Sie Kontakt mit den betroffenen Personen auf und stellen Sie sicher, dass die notwendigen Massnahmen ergriffen werden.

· Ergreifen Sie in jedem Fall Massnahmen, um den Stromverbrauch der Anlagen zu reduzieren (befolgen Sie die diesbezüglichen Empfehlungen und Beschlüsse des Verbands Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA) und des Kantons). Diese Massnahmen werden vom Kanton direkt den Walliser Gemeinden mitgeteilt, sobald die Strategie des VSA klar definiert ist (im Laufe des Herbstes 2023). In der Zwischenzeit können gewisse Sparmassnahmen bereits unternommen / in Betracht gezogen / untersucht werden: Installation von Sonnenkollektoren, Reduktion der Beleuchtung, intermittierender Betrieb von nicht sicherheitsrelevanten Lüftungen, Verbesserung der thermischen Gebäudehülle, Austausch der Fenster, Ersatz der Oberflächenbelüfter durch Feinblasenbelüfter, Ersatz der elektromechanischen Ausrüstungen durch energieeffizientere Ausrüstungen der neuen Generation (Pumpen, Druckerhöhungsanlagen usw.), etc. Diese Verbesserungen sind nicht abhängig von einer möglichen Krise, die in diesen Dokumenten behandelt wird, sondern sollten natürlich so schnell wie möglich für alle ARAs implementiert werden.


Fortsetzung…: Abwasseraubereitung

  Persönliche Notizen: Meine geplante Strategie / Punkte, auf die ich achten und die ich vorbereiten sollte:
….













[bookmark: _Hlk145945057]ALLGEMEINE INFORMATIONEN / PARTNER 
[bookmark: _Hlk145945070]Gibt es externe Partner, von denen Sie abhängig sind, um diese Tätigkeit während eines Stromausfalls bzw. einer Energiekrise zu gewährleisten? Wenn ja, geben Sie an, welche, erkundigen Sie sich, ob deren Dienste garantiert werden können, und überlegen Sie sich gegebenenfalls eine Ersatzstrategie.
[bookmark: _Hlk145945077][bookmark: _Hlk145945078]Identifizieren Sie alle erforderlichen Bindeglieder, damit diese Aktivität reibungslos funktioniert, und stellen Sie sicher, dass sie solide sind!




[bookmark: _Hlk145945092]  Meine identifizierten externen Partner und mögliche Ersatzstrategien:
….











 EVENTUELLE BESTELLUNGEN & VORBEREITUNGEN (Seite an die zuständige Stelle weiterleiten)ABWASSERAUFBEREITUNG:
[bookmark: _Hlk145945169]Planung / Bestellung von materiellen / personellen Ressourcen & verschiedene Notizen
Besondere personelle Ressourcen, die geplant / informiert / geschult werden müssen:
· …
· …
· …
· …
· …
· …

[bookmark: _Hlk145945186]Besondere Anschaffungen, die getätigt werden müssen, um die ermittelte Strategie umzusetzen:
· …
· …
· …
· …
· …


[bookmark: _Hlk145945192]Freies Feld / Verschiedene Bemerkungen:
…






























[bookmark: _Hlk145945208]	Name, Vorname und Funktion: 	........................................................................[bookmark: _Hlk145945200][bookmark: _Hlk145945201]VALIDIERUNG: Die Vorbereitung für diese Aktivität gilt als (in Excel übertragen):
· Erreicht (bereit)
· Teilweise erreicht
· Nicht erreicht (nicht bereit)
· 

	Datum & Unterschrift:	........................................................................
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